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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 
 
Veranstalter / Kontakt:  
 
Motorsport- Club Schaumburg e.V. im ADAC 
Karsten Martens 
Herminenstraße 32 
31675 Bückeburg 
E-Mail: klassik@mc-schaumburg.de 
 
1. Zeiteinteilung: 
 
Veranstaltungstag:  Sonntag, 21.06.2026 
 
Nennungsschluss:  Sonntag, 14.06.2026 
 
Anreise der Fahrzeuge   auf Wunsch am Samstag, 20.06.2026 zum selbst gebuchten Hotel 
      (siehe Hotelübersicht im Programmheft*) 
 
oder 
 
Anreise der Fahrzeuge  am Sonntag, 21.06.2026 bis 08:30 Uhr  
      Fußgängerzone, Bückeburg (siehe Skizze im Programmheft*) 
 
Start zur gem. Ausfahrt  Sonntag, 21.06.2026, ab ca. 09:00 Uhr  
      Einzel-Kfz im 1/2-Minutentakt 
 

Aufenthalt & Führung im Museum der Hamelner 
Automobilgeschichte / Hefehof Hameln 

 
Zielankunft     Rittergut Remeringhausen / Stadthagen-OT Heuerßen 
 
 
Rast / Pause    1x Mittagessen vorm Restaurant „Enoteca“ 

1x am Ende der Ausfahrt (Kaffee / Kuchen) / Rittergut 
Remeringhausen 

 
2. Zusammensetzung der Veranstaltung: 
 
Eine touristische Ausfahrt ohne Zeit- und Sonderwertungen. Keine Punkteanrechnung für 
ADAC Classic- und/oder Revival-Pokal. Jeder Teilnehmer erhält eine Startnummer sowie 
eine Mappe mit Fahrtunterlagen samt Beschreibung der Fahrtroute. Auf Wunsch erhalten die 
Teilnehmer die Fahrtroute zusätzlich als GPX-Datei zur Verfolgung auf einem Smartphone / 
Navigationsgerät vorab per E-Mail. 
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3. Nennungen: 
 
Nennungen über das Online-Formular auf unserer Website www.mc-schaumburg.de/klassik 
 
Nach erfolgter Nennungsbestätigung durch den Motorsport-Club ist das jeweilige Startgeld 
innerhalb von 7 Tagen auf unser Konto bei der 
 
Volksbank in Schaumburg & Nienburg e.G. zu überweisen: 
Inhaber: MC Schaumburg e.V. im ADAC / IBAN: DE46 2559 1413 3610 4019 00 
 
Eine Teilnahme ohne nachweislich gezahltes Startgeld ist nicht möglich. Nach Erreichen der 
maximalen Teilnehmeranzahl (siehe Ziff. 4) können aus organisatorischen Gründen leider       
keine Nennungsbestätigungen bzw. Ablehnungen mehr durch den MCS getätigt werden. 
 
4. Teilnahmebedingungen 
 
Präsentation in der Bückeburger Fußgängerzone (Fahrzeuge mit Mindestalter 30 Jahre) und 
Oldtimerausfahrt. Fahrzeugteilnahmebegrenzung auf maximal 50 Fahrzeuge. Mindestalter der 
Fahrzeuge: 30 Jahre (1996). 
 
Klasse 1)   vorrangig alle Kräder, PKW‘s oder Klein-LKW‘s mit H 
    oder 07-Kennzeichenberechtigung inkl. Baujahr 1996 oder älter. 
 
Klasse 2)   alle anderen Kraftfahrzeuge mit H oder 07-Kennzeichenberechtigung. 
 
Kosten    Nennungsannahme nach Eingangsdatum der Nennung beim Veranstalter. 
    Nenngeld inkl. Fahrer und 1 Bei- (Mit-) Fahrer/in   = 90,00 € 
    Nenngeld Krad inkl. Fahrer u. 1 Bei- (Mit-) Fahrer/in   = 55,00 € 
    Nenngeld je zus. Mitfahrer/in       = 40,00 € 
 

Eintritt Automuseum, Mittagsessen (Getränke bestellen die Teilnehmer         
auf eigene Rechnung) und Kaffeetafel im Preis enthalten. 

 
5. Fahrzeugabnahme: 
 
Es findet keine technische Abnahme statt. Fahrzeuge mit sichtlich erkennbaren Mängeln 
können vom Veranstalter zu der Ausfahrt nicht zugelassen werden. 
 
6. Wertung: 
 
Es erfolgt keine Wertung. 
 
 
 
 

http://www.mc-schaumburg.de/klassik
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7. Haftung: 
 
Teilnehmende und deren Begleitung nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Der 
Veranstalter (MCS) schließt jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
aus. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt. Veranstalter 
und deren Helfer sind in Sicherheitsbelangen weisungsbefugt und können eine weitere            
Teilnahme ausschließen. 
 
8. Leistungen:  
 
Teilnehmermappe, festes 2 mm starkes Polystyrol-Oldtimer-Start-Nummernschild, anschließende 
Fotogalerie auf unserer Website www.mc-schaumburg.de. 
 
9. Allgemeine Bestimmungen 
 
Der Veranstalter behält sich vor, bei vorliegenden Gründen die Veranstaltung abzusagen 
bzw. Änderungen hinsichtlich Streckenführung, Zeitplan usw. zu veranlassen. Er hat ferner     
das Recht Ausführungsbestimmungen zu erlassen, die ebenso verbindlich sind wie die       
Ausschreibung selbst. Verbindliche Auskünfte über die Veranstaltung erteilt nur die 
Organisationsleitung. Ebenso obliegt die Auslegung der Ausschreibung und der 
Ausführungsbestimmungen usw. allein dem Veranstalter. Einsprüche und Proteste gegen die 
Ausschreibung, die Ausführungsbestimmungen und die Auswertung werden nicht zugelassen. 
Die Teilnehmer erkennen durch Ihre Anmeldung die Bedingungen der Ausschreibung 
vorbehaltlos an. 
 
 
MC Schaumburg e.V. im ADAC 
Bückeburg, im Februar 2026 

 

 

 

 

 

 

*das Programmheft für die Oldtimer- Ausfahrt erscheint voraussichtlich im April 


